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 …sagen die, die’s wissen 
müssen. Marketingexper-
ten zum Beispiel. Und die 
haben sicherlich nicht Un-
recht. Nur wer von sich re-

den macht, ist schließlich in aller Mun-
de. 

Wirklich?
Gilt das auch für Zahnärzte? Und vor 

allem: Was darf man eigentlich als 
Zahnarzt? Wo sind die Grenzen der 
Werbung? Darf der Zahnarzt nun alles 
oder doch eher nichts?

Die Antwort liegt genau dazwi-
schen.

Der Zahnarzt darf werben. Er darf, 
so ist es in § 21 Abs. 1 der Berufsordnung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
normiert, mit sachlichen Angaben die 
Öffentlichkeit informieren. Sachlich 
heißt: nicht anpreisend, nicht herab-
setzend, nicht irreführend und nicht 
vergleichend. Das nämlich wäre be-
rufswidrig, und berufswidrige Wer-
bung ist dem Zahnarzt schlichtweg 
verboten.

Oftmals stehen Sie jedoch gerade 
vor dem Problem und müssen sich fra-
gen, ob Ihre Werbeideen möglicher-
weise in die oben genannten Gattun-
gen der berufswidrigen Werbung fal-
len. Fragen Sie im Zweifel immer bei 
Ihrer Kammer nach. 

Auf einige aktuelle Fragen, die häu-
figer gestellt werden, gehen wir im Fol-
genden daher etwas näher ein:

Praxisschilder:
§ 22 Abs. 2 BO – 
Namentliche Benennung
Gemäß § 22 Abs. 2 der Berufsordnung 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
(BO) hat der Zahnarzt auf seinem Pra-
xisschild seinen Namen und seine Be-
rufsbezeichnung anzugeben. Zahnärz-

te, die ihren Beruf gemeinsam aus-
üben, haben unter Angabe des Namens 
aller in der Berufsausübungsgemein-
schaft zusammengeschlossenen Zahn-

ärzte ein gemeinsames Pra-
xisschild zu führen.

Die zwingende Vorgabe, 
dass alle Namen der in der Be-
rufsausübungsgemeinschaft 
tätigen Zahnärzte auf einem 
Schild erscheinen müssen, fin-
det ihre Begründung schlicht 
und einfach in der Informati-
onspflicht des Zahnarztes ge-
genüber dem Patienten. Die-

ser muss bereits auf einem Praxisschild 
erkennen können, welche Zahnärzte 
ihn in der von ihm erwählten Praxis be-
handeln. Er muss erkennen können, 
mit welchen Zahnärzten er einen Be-
handlungsvertrag schließen kann und 
welcher Zahnarzt aus diesem Vertrag 
heraus haftet, bevor er seine Entschei-
dung für einen bestimmten Zahnarzt 
trifft. 

Daher reicht zum Beispiel die Be-
zeichnung »Dr. Mustermann & Part-
ner« auf dem Praxisschild nicht aus. Als 
»Firmierung« ist sie zwar denkbar und 
selbstverständlich auch zulässig, der 

It’s cool, man?
Wer nicht 
wirbt, 
der stirbt

Heike Nagel

fo
to

: p
ri

va
t

Schon von weitem 
deutlich zu erkennen:

Praxisschild in 
Marrakesch

fo
to

: p
h

o
to

ca
se

 /
 ju

li
a

n
e



14  ·   ZK N MITTEILU   N GEN ·  1  |  20 08

Gesundheitspolitik

Berufsordnung ist damit allerdings 
nicht Genüge getan.

Und dann gibt es vielleicht den an-
gestellten Zahnarzt, der auch mit auf 
das Schild möchte und soll. Kein Prob-
lem. So heißt es doch in § 16 Abs. 1 der 
Berufsordnung, dass der Patient über 
den ihn behandelnden Zahnarzt in ge-
eigneter Weise informiert werden soll. 
Aber: Der angestellte Zahnarzt muss 
auf dem Praxisschild auch als ange-
stellter Zahnarzt ausgewiesen werden. 
Keinesfalls darf bei Patienten der Ein-
druck entstehen, dass es sich bei ihm 
um einen weiteren Partner der Berufs-
ausübungsgemeinschaft handelt. Dies 
wäre irreführend und würde damit ei-
nen Verstoß gegen die Berufsordnung 
darstellen.

§ 22 Abs. 2 – 
Örtliche Gepflogenheiten
Nach § 22 Abs. 3 müssen Praxisschilder 
hinsichtlich Form, Gestaltung und An-
bringung den örtlichen Gepflogenhei-
ten entsprechen. Was aber sind »örtli-
che Gepflogenheiten«? Dies lässt sich 
zumeist nur in Absprache mit den zu-
ständigen Bezirksstellen klären, die vor 
Ort entscheiden können, ob sich ein 
Schild von den übrigen zum Beispiel in 
anpreisender Weise abhebt. Anprei-
sung kann zum Beispiel auch hinsicht-
lich der Größe eines Schildes gegeben 
sein. Bitte fragen Sie insofern immer 
bei Ihrer zuständigen Bezirksstelle 
nach und holen Sie deren Votum ein. 

§ 22 Abs. 4 – 
Verlegung der Praxis
Die Verlegung der Praxis darf ein Jahr 
lang durch ein mit Angabe der neuen 
Anschrift versehenes Schild am frühe-
ren Praxissitz angezeigt werden. Der 
Zahnarzt darf die von ihm im letzten 
Jahr behandelten Patienten von seiner 
Praxisverlegung benachrichtigen.

Scheidet zum Beispiel ein Partner ei-
ner Gemeinschaftspraxis aus und ver-
legt seine Praxis an einen anderen Ort, 
so ist er berechtigt, diesen Hinweis an 
dem bisherigen Praxissitz für die Dau-
er von einem Jahr zu belassen. Dies im-
pliziert auch, dass der verbleibende 
Partner der ehemaligen Gemeinschafts

praxis diesen Hinweis nicht entfernen 
darf. 

Hintergrund ist, dass Patienten in-
formiert werden können, wo der Zahn-
arzt, der sie bisher behandelt hat, nach 
seinem Ausscheiden aus der bisheri-
gen Praxis nun tätig ist. Hier muss dem 
Informationsbedürfnis des Patienten 
Rechnung getragen werden.

Unter dem gleichen Gesichtspunkt 
ist die Benachrichtigung der im letzten 
Jahr behandelten Patienten zu sehen. 
Der ausscheidende Zahnarzt darf die-
sen Personenkreis anschreiben und 
mitteilen, dass und wohin er seine Pra-
xis verlegt. Selbstverständlich muss ein 
solches Schreiben neutral und sachlich 
gehalten sein und darf keine berufs-
widrige Werbung enthalten. 

Berufsbezeichnung
Der Zahnarzt führt die Berufsbezeich-
nung »Zahnarzt«. Dies schreibt § 20 
Abs. 1 BO vor. Seine Begründung findet 
diese Rechtsnorm in § 1 Abs. 1 des Geset-
zes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde. Dort heißt es, dass die Approba-
tion zur Führung der Bezeichnung 
»Zahnarzt« oder »Zahnärztin« berech-
tigt. 

Akademische Titel und Grade dür-
fen nur in der in Deutschland amtlich 
anerkannten Form geführt werden. Bei 

im Ausland erworbenen Titeln und 
Graden muss eine entsprechende Ge-
nehmigung des Kultus- bzw. Wissen-
schaftsministeriums vorliegen, die der 
Zahnärztekammer einzureichen ist.

Interessant wird dies insbesondere 
beim Führen von Professoren-Titeln. 
Denn aus einer Befugnis, diesen Titel 
führen zu können, ergibt sich nicht zu-
gleich die Befugnis, diesen Titel auch in 
der Werbung zu benutzen. Dies kommt 
dann zum Tragen, wenn die Bezeich-
nung »Professor« zum Beispiel nicht 
von einer medizinischen, sondern von 
einer anderen Fakultät verliehen wor-
den ist. In diesem Fall darf sie nur unter 
Angabe der Fakultäts- und Hochschul-
zugehörigkeit geführt werden. 

Ganz besonders gilt dies für Hono-
rarprofessuren.  Gerade in der Arztwer-
bung erwartet immer noch ein nicht 
unerheblicher Teil der Patienten, dass 
die herkömmlichen Merkmale des Pro-
fessorentitels wenigstens teilweise er-
füllt sind. Denn: Wer mit dem Titel 
»Prof. h.c.« für zahnärztliche Leistun-
gen werben will, muss diesen Ehrenti-
tel auch für zahnärztliche Leistungen 
erhalten haben, nicht etwa für arzt-
fremde Verdienste.

So urteilte zum Beispiel das Ober-
landesgericht Hamburg hinsichtlich ei-
nes Arztes, dem eine Ehrenprofessur 
für seine Unterstützung der Universi-
tätslehrtätigkeit und der Projekte im 
Bereich der Biodiversität verliehen wor-
den war. Bei letzteren handelte es sich 
um die Pflege von Biotopen hinsicht-
lich der Erhaltung der Artenvielfalt, ins-
besondere der Greifvögel. Das Gericht 
sah den Verkehr durch die werbende 
Angabe, das Führen des Titels »Prof. 
h.c.« in wettbewerbswidriger Weise ir-
re geführt und untersagte das Führen 
dieses Titels.

Domain-Namen:
Auch bei der Wahl des Domain-Na-
mens gilt als oberstes Prinzip: Keine be-
rufswidrige Werbung. Namen wie 
www.best-dentist-in-town.de oder 
www.simply-the-best.de sind anprei-
send und irreführend und damit ganz 
offensichtlich berufswidrig. Wie aber 
verhält es sich mit Namen wie www.

Nach § 22 Abs. 3 müssen 
Praxisschilder hinsichtlich 
Form, Gestaltung und 
Anbringung den örtlichen 
Gepflogenheiten entsprechen. 
Was aber sind »örtliche 
Gepflogenheiten«? Dies lässt 
sich zumeist nur in Absprache 
mit den zuständigen Bezirks-
stellen klären, die vor Ort 
entscheiden können, ob sich 
ein Schild von den übrigen 
zum Beispiel in anpreisender 
Weise abhebt. Anpreisung 
kann zum Beispiel auch 
hinsichtlich der Größe eines 
Schildes gegeben sein
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zahnarzt-musterstadt.de oder » www.
parodontologie-musterstadt.de«? 

Der Bundesgerichtshof (BGH) nimmt 
hierzu ganz deutlich Stellung. Er hatte 
sich mit der Frage auseinander zu set-
zen, ob die Domain »www.presse-recht.
de« für eine Anwaltskanzlei zulässig 
sei. Der BGH bejahte diese Frage und 
hielt die Bezeichnung für die Kanzlei, 
die sich schwerpunktmäßig mit dem 
Presserecht befasste, nicht für irrefüh-
rend. 

Im Wesentlichen begründet der 
BGH seine Entscheidung damit, dass 
ein durchschnittlicher Internet-Nutzer 
bei Eingabe des Domain-Namens wis-
se, dass er nicht sicher sein könne, auf 
eine neutrale Institution zu stoßen, die 
allgemeine Informationen zum Thema 
Presserecht anbietet. Ihm sei vielmehr 
klar, dass er auch zu dem Informations-
angebot eines Websiten-Betreibers ge-
langen kann, der sich gewerblich oder 
freiberuflich mit dieser Materie befas-
se und an der Herstellung eines ge-
schäftlichen Kontakts zu dem Internet-
Nutzer interessiert sei. Es dürfe, so der 
BGH weiter, nicht außer acht gelassen 
werden, dass die mögliche Fehlvorstel-
lung eines Internet-Nutzers über die 
Person des Anbieters spätestens durch 
»Aufschlagen« der ersten Seite der 
Homepage des Antragstellers ausge-
räumt würde. 

Maßgebend für die Registrierung 
von Domain-Namen sei das Prioritäts-
prinzip. Das heißt, wer einen Namen 
als erster registrieren lasse, könne die-
sen auch verwenden.

Ist also auf einer Homepage klar zu 
erkennen, dass es sich um den Inter-
net-Auftritt einer bestimmten Zahn-
arztpraxis handelt, sind Namen wie 
»zahnarzt-musterstadt.de« und »paro-
dontologie-musterstadt.de« nicht zu 
beanstanden.

§ 21 – Sachliche Informationen
Werbeträger:
Werbung von Zahnärzten an Einkaufs-
wagen, auf Trikots von Fußballmann-
schaften, im Fernsehen, im Radio, auf 
Litfasssäulen  – nicht unbedingt allge-
mein üblich und verbreitet, aber er-
laubt! 

So hat das Bundesverfassungsge-
richt bereits in 2002 ausgeführt, dass 
für die Beurteilung einer zulässigen 
oder unzulässigen Werbung das als 
Werbeträger genutzte Medium ohne 
entscheidende Bedeutung ist. Maß-
geblich ist die Art und Weise der Au-
ßendarstellung. Wer also durch Inhalt 
und Aufmachung keine berufswidrige 
Werbung betreibt, darf (fast) überall 
werben, solange es für den Empfänger 
nicht mit Kosten verbunden ist, wie 
zum Beispiel bei Telefonanrufen, SMS 
und dergleichen der Fall.

Anzeigen in Telefonbüchern:
Inhaltlich gilt, ebenso wie bei allen an-
deren Veröffentlichungen: Berufswid-
rige Werbung ist verboten. 

Berufswidrigkeit kann zum Beispiel 
auch in der Häufigkeit einer geschalte-
ten Anzeige liegen. So befand das Be-
rufsgericht für Heilberufe beim Ver-
waltungsgericht Münster es als berufs-
widrig, weil ein Zahnarzt auf jeder drit-
ten bzw. vierten Seite des Telefonbuches 
Werbeanzeigen platziert hatte. Damit 
werde, so das Gericht, die Grenze zur 
interessengerechten und sachange-
messenen Information der Öffentlich-
keit und möglicher Patienten über-
schritten, weil die Anzahl der Anzeigen 
einer gesundheitspolitisch uner-
wünschten Kommerzialisierung des 
Zahnarztes Vorschub leiste. Damit wer-

de in der Öffentlichkeit der Eindruck 
hervorgerufen, dass es dem Zahnarzt 
in erster Linie darum gehe, seine zahn-
ärztliche Leistung zu verkaufen, und 
nicht darum, durch sein zahnärztliches 
Angebot zur medizinisch notwendigen 
Versorgung der Bevölkerung beizutra-
gen.

Produktwerbung/Nennung von 
Fremdfirmen:
»Die Beleuchtung in unserer Praxis hat 
die Firma Elektro-Blitz installiert.« Eine 
nette Aussage, zum Beispiel anlässlich 
einer Praxiseröffnung oder -renovie-
rung – könnte man meinen. Und die 
Firma Elektro-Blitz freut sich natürlich 
über die Empfehlung eines seriösen 
Kunden. 

Aber ist sie dem Zahnarzt auch er-
laubt – diese Art Werbung für eine an-
dere Firma? 

Auch hier normiert die Berufsord-
nung ganz klar in § 21 Abs. 4, dass es 
dem Zahnarzt untersagt ist, seine 
zahnärztliche Berufsbezeichnung für 
gewerbliche Zwecke zu verwenden 
oder ihre Verwendung für gewerbliche 
Zwecke zu gestatten.

Mag der Elektroinstallateur auch 
noch so nett und das neue Röntgenge-
rät der Firma xy Ihrer Meinung nach 
auch noch so hochwertig sein – werben 
dürfen Sie dafür nicht. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 

Rubehn: 
Fachzahnarzt für Oralmedizin würde Approbation entwerten

 Ständig neue Kursangebote, Seminare und immer 
mehr Master-Studiengänge: Die Situation wird für die 
niedergelassenen Zahnärzte langsam unübersicht-

lich. In welche Richtung muss sich die Fort- und Weiterbil-
dung in der Zahnmedizin entwickeln? Der zänd fragte beim 
Freien Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) nach. 

»Der FVDZ hält eine Anpassung der bestehenden Regeln 
zur Fort- und Weiterbildung für sinnvoll. Damit muss in 
erster Linie eine bessere Vergleichbarkeit der Inhalte her-
gestellt werden«, betonte der stellvertretende Vorsitzende 
des Verbandes, Dr. K. Ulrich Rubehn. Damit werde zudem 
ein besserer Transport von erworbener Kompetenz inner-
halb der EU möglich und »dem Wildwuchs mit wenig vergleichbaren Inhalten al-
ler möglichen Titel und Zusatzbezeichnungen ein Riegel vorgeschoben«. 

Für den FVDZ bleibe die Approbation die einzige Voraussetzung zur vollstän-
digen Ausübung der Zahnheilkunde ohne jegliche Einschränkung. Konsekutive 
und additive Studiengänge dürften nicht zur Voraussetzung für die Tätigkeit in-
nerhalb bestimmter Teilgebiete in der Zahnmedizin gemacht werden. 

Eine Ausweitung der Weiterbildung mit dem Ziel, weitere Fachzahnärzte zu 
schaffen, lehne der freie Verband ab. Rubehn ergänzt: »Die Einführung eines 
Fachzahnarztes für Allgemeine Zahnheilkunde beziehungsweise für Oralmedi-
zin – wie vom Berufsverband der Allgemeinzahnärzte gefordert – ist überflüssig, 
weil er die Approbation entwerten würde.«  www.zaend.de, 22.11.2007 l

Dr. K. Ulrich 
Rubehn
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in einem solchen Fall hierzu Folgendes 
ausgeführt:

»Der Patient soll darauf vertrauen 
können, dass sich der Arzt nicht von 
kommerziellen Interessen leiten lässt. 
Die Fremdwerbung eines Arztes ist 
aber im Regelfall Ausdruck eines rein 
geschäftsmäßigen, am Gewinn orien-
tierten Verhaltens und birgt daher die 
Gefahr in sich, das Vertrauen des Pati-
enten in den Arztberuf zu untergraben. 
Dem Arzt, der ein bestimmtes Fremd-
produkt bewirbt, geht es regelmäßig 
weder um die Gesundheitsinteressen 
des Patienten noch um zulässige Infor-
mationen über eigene Leistungen. Er 
erweckt den Anschein, zugunsten der 
Fremdfirmen zu handeln, also gewerb-
liche Interessen zu fördern; es besteht 
sogar die erhebliche und begründete 
Gefahr, dass der Bevölkerung der Ein-
druck vermittelt wird, der Arzt verbin-
de mit diesem Verhalten finanzielle In-
teressen.«

Klare Worte des Bundesverfas-
sungsgerichts! 

Also: Werbung ja – aber nur im Rah-
men der eigenen Person und Tätigkeit 
sowie unter Beachtung der rechtlichen 
Gegebenheiten.

Last but not least:
Bevor Sie Ihr hart verdientes Geld für 
Werbemaßnahmen, welcher Art auch 
immer, ausgeben, bedenken Sie vorab, 
ob und welchen Nutzen Ihnen teure 
Anzeigen oder Werbeauftritte bringen. 
Wenn immer mehr Zahnärzte immer 
mehr Werbung betreiben, dann dreht 
sich nicht nur die Kostenspirale unauf-
hörlich nach oben, sondern potentielle 
Patienten werden mit einer ständigen 
Vielzahl an Informationen überfrach-
tet, die sie letzten Endes inhaltlich im-
mer weniger wahrnehmen. Den Nut-
zen trägt die Werbeindustrie davon – 
Ihnen bleibt ein ausgezehrtes Porte-
monnaie.

Haben Sie Fragen zu Werbemöglich-
keiten sowie den rechtlichen Rahmen-
bedingungen? Rufen Sie an; Frau Nagel 
((05 11) 8 33 91-110) hilft Ihnen gern wei-
ter.  l

 Hunderttausende Briten sind von 
dem nunmehr dritten Skandal 
um verschwundene Daten in-

nerhalb weniger Wochen betroffen. 
Nachdem Behörden den Verlust per-
sönlicher Daten von Millionen Kinder-
geldempfängern und Fahrschülern 
eingestanden hatten, gaben sie am 
Sonntag zu, dass im staatlichen Ge-
sundheitswesen (NHS) vertrauliche An-
gaben zu Patienten abhandengekom-
men sind.

Unter anderem sei eine CD mit In-
formationen über 160.000 kranke Kin-
der auf dem Weg in eine große Londo-
ner Klinik spurlos verschwunden. Auch 
gespeicherte Angaben zu zehntausen-
den erwachsenen Patienten würden in 
insgesamt neun Regionalbereichen 
des NHS vermisst, teilte das Gesund-
heitsministerium mit. 

Der Verlust sei durch Untersuchun-
gen zur Datensicherheit bekannt ge-
worden, die nach dem ersten Skandal 

um das Verschwinden personenbezo-
gener Informationen im Bereich des Fi-
nanzministeriums im November ein-
geleitet worden waren. Die vom Daten-
verlust im Gesundheitswesen Betrof-
fenen seien inzwischen informiert 
worden. Es gebe aber keine Hinweise 
darauf, dass ihre Daten »in falsche Hän-
den gefallen sind«, erklärte eine Spre-
cherin. 

Mitte Dezember hatte die Regie-
rung eingestanden, dass Datenträger 
mit Namen, Adressen und Telefonnum-
mern von mehr als drei Millionen Fahr-
schülern bei einem für die britischen 
Behörden arbeitenden Privatunter-
nehmen in den USA spurlos verschwun-
den sind. Das in Iowa ansässige Unter-
nehmen Pearson, dem auch die »Finan-
cial Times« und der Penguin-Buchver-
lag gehören, hatte 2003 den Zuschlag 
für den Vertrag zur Auswertung von 
Fahrschulprüfungen in Großbritanni-
en erhalten. 

Erst vier Wochen zuvor war bekannt-
geworden, dass seit Oktober zwei CDs 
der britischen Steuerbehörde mit Da-
ten von 25 Millionen Kindergeldemp-
fängern  – darunter auch Bankdetails – 
vermisst werden. Durch die Daten-Pan-
ne geriet die Regierung von Premier-
minister Gordon Brown unter Druck, 
deren Umfragewerte auch dadurch in 
letzter Zeit weiter gesunken sind. 

www.facharzt.de, 23.12.2007 l

 Der schleswig-holsteinische Bun-
destagsabgeordnete Jürgen 
Koppelin (FDP) hat als erster Ver-

fassungsbeschwerde gegen das heftig 
umstrittene Gesetz zur Neuregelung 
der Telekommunikationsüberwachung 
und anderer verdeckter Ermittlungs-
maßnahmen eingelegt. Das teilt der In-
ternetdienst »heise.de« mit. Der Politi-
ker halte vor allem die damit verknüpf-
ten Bestimmungen zur verdachtsun-
abhängigen Vorratsspeicherung für 
angreifbar. 

Erste Verfassungsklage gegen 
Vorratsdatenspeicherung

»Eine solche Totalregistrierung aller 
Bürger ist verfassungswidrig«, habe 
der FDP-Politiker erklärt. Die sechsmo-
natige Aufzeichnung der Verbindungs 

– und Standortdaten sei auch nicht mit 
der Terrorabwehr zu rechtfertigen. Die 
Sicherheitsbehörden könnten von Ja-
nuar 2008 an eine »gigantische Daten-
menge« über die Bürger sammeln, was 
mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar 
sei.  www.facharzt.de, 19.12.2007 l

Wieder Daten 
von Briten 
verschwunden – 
diesmal vertrauliche 
Patientendaten




